
Antrag auf Mitgliedschaft im Allfelder Karateverein "Goju-Ryu" e.V. 

 
Bitte senden Sie dieses Formular vollständig ausgefüllt an den Kassierer des Allfelder Karateverein „Goju-Ryu e.V.“  
 
            zurzeit: 
 Georg Kuhn 
 Kirchstr. 6 
 74842 Allfeld                                                                                                                      Stand 03/2011 
 

 

 
 

  

Name, Vorname   
 
 

  

Geburtsdatum Beruf  
 
 

  

Strasse, PLZ, Wohnort   
 
 

  

Telefon eMail  

 

Ich beantrage die  Ο aktive   Ο passive  Mitgliedschaft im Allfelder Karateverein "Goju-Ryu" e.V. 

 
Bedingungen für die aktive Mitgliedschaft  
Die aktive Mitgliedschaft im Allfelder Karateverein "Goju-Ryu" e.V. bedingt die Mitgliedschaft im DKV 
(Deutscher Karate-Verband). Der DKV ist Dachverband. Er stellt die Mitgliedsausweise aus. 
 

Der Beitrag zum DKV beträgt für Mitglieder bis 14 Jahre 15.- Euro und für Mitglieder über 14 Jahre 20.- 
Euro im Jahr. Für den Mitgliedsausweis wird eine einmalige Gebühr von 4,50- Euro erhoben.  
 

Durch meine Unterschrift bzw. durch die Unterschrift meines Erziehungsberechtigten bei Nichtvoll-
jährigkeit wird bestätigt, dass ich die gesundheitlichen Voraussetzungen zur Ausübung des 
Karatesports mitbringe und nicht vorbestraft bin.  
 

Ich verpflichte mich, die erworbenen Kampftechniken nur im sportlichen Wettkampf oder in 
Notwehr anzuwenden.  
 

Die Satzung des Allfelder Karatevereins "Goju-Ryu" e.V. erkenne ich an.   
(Die Satzung kann eingesehen werden z.B. auf der Homepage des Vereins, oder in gedruckter Form beim Vorstand und/oder Kassierer) 
 

 
Höhe der monatlichen Mitgliedsbeiträge  (Stand 12/2008) 

bei  a k t i v e r  Mitgliedschaft   
Erwachsene, ab 16 Jahren 10.- Euro 
Kinder, bis 16 Jahren 8.- Euro 
Familie 15.- Euro 

 
bei  p a s s i v e r   Mitgliedschaft 

 

pro Person 5.- Euro 
 

Auf schriftlichen Antrag kann eine Beitragssenkung von monatlich 10.- Euro auf 8.- Euro (für Schüler, 
Auszubildende) gewährt werden. 
Die Mitgliedsbeiträge werden vierteljährlich im Voraus im Lastschriftverfahren eingezogen, der 
DKV Beitrag jeweils vor Anmeldung zum DKV. Aufnahmegebühr und Mitgliedsausweisgebühr werden 
ebenfalls im Lastschrifteinzugsverfahren erhoben. 
Beim Fernbleiben vom Training wird das Mitglied nicht von der Beitragspflicht entbunden. 

 
Kündigung der Mitgliedschaft  
Die Kündigung der Mitgliedschaft ist nur zum Quartalsende unter Einhaltung einer Frist von 6 Wochen 
möglich. Die Kündigung bedarf der Schriftform. Sie ist an den Vorstand zu richten. 
 

 
 
 

Ort, Datum                                                   Unterschrift Antragsteller (bzw. Erziehungsberechtigter) 
 


